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Mandanten-Rundschreiben – Reform des Erbschaft- u. Schenkungsteuerrechts 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
in dieser Sonderausgabe gebe ich Ihnen einen Überblick über die Neuregelungen auf 
Grund der Reform des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts, die ab 2009 zu beachten 
sind. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2006 entschieden, dass das bislang geltende Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht insoweit verfassungswidrig ist, als die Bewertungsvor-
schriften dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes widersprechen, weil sie den Vermö-
gensarten (Betriebsvermögen, Grundvermögen) bei gleichen Steuersätzen unterschiedli-
che Wertansätze zu Grunde legten. Bis zum 31.12.2008 konnte aber das Recht weiter 
angewendet werden. Durch die Neuregelung werden die einzelnen Vermögensarten künf-
tig einheitlich nach Verkehrswerten bewertet. Außerdem gibt es Änderungen bei den 
Freibeträgen und Steuersätzen. 
 

Persönliche Freibeträge 

Zunächst werden die persönlichen Freibeträge dargestellt, da sich schon daraus für viele 
Steuerpflichtige ergibt, dass nicht mit einer steuerlichen Belastung zu rechnen ist: 

 

Erwerber Neues Recht Altes Recht 

Ehegatten 500.000 € 307.000 € 

Kinder 400.000 € 205.000 € 

Weitere Abkömmlinge, z. B. Enkel 200.000 € 51.200 € 

Übrige Erwerber Steuerklasse I 100.000 € 51.200 € 

Erwerber Steuerklasse II 20.000 € 10.300 € 

Erwerber Steuerklasse III 20.000 € 5.200 € 

Eingetragene Lebenspartner III 500.000 € 5.200 € 

 

Bei einer 4-köpfigen Familie kann daher Vermögen in Höhe von insgesamt rund 1,3 Milli-
onen Euro übertragen werden, ohne dass es zu einer steuerlichen Belastung kommt. Für 
Personen, die nicht Ehegatte oder Kind sein, kann es allerdings deutlich eher zu einer Be-
lastung kommen. 

 

Sachliche Freibeträge 

Die sachlichen Freibeträge haben sich folgendermaßen geändert: 

 

Freibetrag Altes Recht Neues Recht 

Versorgungsfreibetrag Ehegatte 256.000 € 256.000 € 

Versorgungsfreibetrag eingetragener Lebenspartner 0 € 256.000 € 

Versorgungsfreibetrag Kinder, nach Alter gestaffelt bis 52.000 € bis 52.000 € 

Beschränkt Steuerpflichtige 1.100 € 2.000 € 

Hausrat Steuerklasse I 41.000 € 41.000 € 

Bewegliche Gegenstände I 10.300 € 12.000 € 

Hausrat u. andere Gegenstände in den Klassen II und III 10.300 € 12.000 € 
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Steuersätze 

Die Steuersätze wurden teilweise deutlich erhöht: 

 

Prozentsatz in der Steuerklasse 

(bisher) 

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs 

bis einschließlich … € 

Neues Recht           Altes Recht I II III 

75.000 52.000 7 (7) 30 (12) 30 (17) 

300.000 256.000 11 (11) 30 (17) 30 (23) 

600.000 512.000 15 (15) 30 (22) 30 (29) 

6.000.000 5.113.000 19 (19) 30 (27) 30 (35) 

13.000.000 12.783.000 23 (23) 50 (32) 50 (41) 

26.000.000 25.565.000 27 (27) 50 (37) 50 (47) 

über 26.000.000 über 25.565.000 30 (30) 50 (40) 50 (50) 

 

Wenn nach überschlägiger Rechnung mit einer steuerlichen Belastung zu rechnen, dann 
muss näher geprüft werden, welche Art von Vermögen übertragen wird. 
 

 

BETRIEBLICHES VERMÖGEN, ANTEILE AN 

KAPITALGESELLSCHAFTERN 

Bewertung 

Grundlage der Bewertung von Betriebs-
vermögen und Anteilen an Kapitalgesell-
schaften wird ein vereinfachtes Ertrags-
wertverfahren. In diesem wird der zu-
künftig nachhaltig erzielbare Jahreser-
trag kapitalisiert. Beurteilungsgrundlage 
ist der in der Vergangenheit erzielte 
Durchschnittsertrag, der sich aus den 
Betriebsergebnissen der letzten drei 
Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungs-
stichtag herleitet. 

Ausgangswert ist der einkommensteuer-
liche Gewinn, der um Hinzurechnungen 
und Abzüge zu korrigieren ist. Der auf 
den nachhaltig erzielbaren Jahresertrag 
anzuwendende Kapitalisierungsfaktor 
besteht aus einem Basiszinssatz, der 
sich aus den Zinsstrukturdaten der Bun-
desbank ergibt, und einem Zuschlag von 
4,5 %. Branchentypische oder persönli-
che Wertminderungsfaktoren werden in 
diesem vereinfachten Verfahren nicht 
berücksichtigt. 

Die Verkehrswerte nicht betriebsnotwen-
digen Vermögens, von Beteiligungen und 
von in den letzten zwei Jahren eingeleg-

ten Wirtschaftsgütern sind dem Ertrags-
wert hinzuzurechnen. 

Der Jahresertrag ist anzusetzen, wenn er 
höher ist als die Summe der Verkehrs-
werte der einzelnen Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens (Substanzwert). 

Das vereinfachte Ertragswertverfahren 
ist nicht anzuwenden, wenn es zu offen-
sichtlich unzutreffenden Ergebnissen 
führt. Solche können sich beispielsweise 
im Rahmen von Erbauseinandersetzun-
gen oder zeitnahen Verkäufen herleiten 
lassen. 

Ausnahme von der Besteuerung („Ver-
schonung“) 

Übertragenes Vermögen kann von der 
Besteuerung weitgehend „verschont“ 
werden: Bei der „Regelverschonung“ 
werden nur 15 % besteuert, bei der Zu-
satzoption werden 0% besteuert. 

„Regelverschonung“ 

Für die Regelverschonung müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein. 

Zunächst muss es sich handeln um 

- land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen, 
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- Betriebsvermögen einschließlich et-
waiger Mitunternehmeranteile 

- unmittelbar gehaltene Anteile an Ka-
pitalgesellschaften von mehr als 25 % 
des Nennkapitals. 

Das Vermögen muss sich zudem im In-
land, in der Europäischen Union oder 
dem Europäischen Wirtschaftsraum be-
finden.  

Weitere Voraussetzung für die Verscho-
nung ist die nahezu unveränderte Fort-
führung des Unternehmens: die Summe 
der jährlichen Lohnsummen innerhalb 
von sieben Jahren (Behaltensfrist) nach 
dem Erwerb darf insgesamt 650 % der 
Ausgangslohnsumme (durchschnittliche 
Lohnsumme der letzten fünf vor dem 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer en-
denden Wirtschaftsjahre) nicht unter-
schreitet. 

Wird die Lohnsummengrenze nicht ein-
gehalten, erfolgt eine Nachversteuerung 
in Höhe des nicht eingehaltenen Betrags. 
Die Unterschreitung der Lohnsummen-
grenze ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablaufen der Behaltensfrist dem Fi-
nanzamt anzuzeigen. 

Die Lohnsummenklausel gilt nicht, wenn 
die Ausgangslohnsumme Null beträgt 
oder der Betrieb nicht mehr als zehn Be-
schäftigte hat. 

Wird der Betrieb nicht sieben Jahre fort-
geführt, entfallen für jedes Jahr der Fort-
führung 14,28 % der Erbschaftsteuer. 

Im begünstigten Vermögen enthaltenes 
Verwaltungsvermögen muss weniger als 
50 % des Vermögens ausmachen. Ver-
waltungsvermögen sind 

· Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke. 

· unmittelbare Beteiligungen an Kapi-
talgesellschaften von weniger als 
25 % des Nennkapitals und sie nicht 
dem Hauptzweck eines Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitutes zuzu-
rechnen sind. 

· Beteiligungen an Personengesellschaf-
ten, wenn deren Verwaltungsvermö-
gen mehr als 50 % beträgt.  

· Wertpapiere sowie vergleichbare For-
derungen, soweit sie nicht dem 
Hauptzweck eines Kredit-, Versiche-

rungs- oder Finanzdienstleistungsin-
stitutes zuzurechnen sind.  

· Kunstgegenstände, -sammlungen, 
wissenschaftliche Sammlungen, Mün-
zen, Edelmetalle und -steine, wenn 
Handel oder Verarbeitung nicht der 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist.  

· Verwaltungsvermögen unter 10 bzw. 
50 %, das dem Betrieb im Besteue-
rungszeitpunkt weniger als zwei Jahre 
zuzurechnen ist. 

Nicht zum Verwaltungsvermögen gehö-
ren Grundstücke, die im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung oder im Konzern 
überlassen werden sowie bei einer Be-
triebsverpachtung, wenn der Erbe be-
reits Pächter war, und bei einer Schen-
kung, wenn der Beschenkte zunächst 
den Betrieb noch nicht selber führen 
kann und er diesen deshalb zunächst für 
eine Übergangszeit von maximal zehn 
Jahren an einen Dritten verpachtet hat, 
von Wohnimmobilien, wenn deren Über-
lassung im Rahmen eines wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs erfolgt, sowie 
verpachtete land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke. 

 

Außerdem ist zu beachten, dass Um-
wandlungen nicht zur schädlichen Be-
triebsaufgabe führen. 

Verschonung zu 100% 

Abweichend von der oben dargestellten 
Verschonung kann der Erwerber unwi-
derruflich erklären, dass der Verscho-
nungsabschlag 100 % betragen soll. 
Dann beträgt die Lohnsummengrenze 
1.000 %, die Behaltensfrist zehn Jahre 
und die Verwaltungsvermögensgrenze 
10 %. Entsprechend entfallen pro Jahr 
der Betriebsfortführung 10 % der Erb-
schaftsteuer. 

In beiden Fällen gilt wohl, dass beim 
schenkweisen Übergang von Betriebs-
vermögen der Schenker entgegen der 
allgemeinen Regel nicht für Steuern in 
Anspruch genommen werden kann, die 
durch die Erfüllung von Nachversteue-
rungstatbeständen (Nichteinhaltung Be-
haltensfrist, Lohnsummengrenze) ent-
stehen. Denn auf deren Verwirklichung 
hat der Schenker keinen Einfluss. 
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Doppelbelastung durch Erbschaft- und 
Ertragsteuer 

Ist Gegenstand der Übertragung ein ein-
kommenverstrickter Gegenstand und ist 
sein ertragsteuerlich anzusetzender Wert 
geringer als der erbschaftsteuerlich an-
zusetzende gemeine Wert, kann es bei 
seiner Veräußerung zur Doppelbelastung 
mit Einkommen- und Erbschaftsteuer 
kommen. Zur Vermeidung der Doppelbe-
lastung mit Erbschaft- und Ertragsteuern 
wird die auf die Einkünfte entfallende 
Erbschaftsteuer bei der Einkommensteu-
er angerechnet, wenn die Einkünfte in 
den vier vorangegangenen Veranla-
gungszeiträumen der Erbschaftsteuer 
unterlegen haben. Das bedeutet, wird 
der vererbte Gegenstand vier Jahre nach 
dem Erbfall einkommensteuerlich rele-
vant verkauft, wird die hierauf entste-
hende Einkommensteuer um die ent-
sprechende Erbschaftsteuer gemindert. 

Reinvestitionsklausel 

Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs, 
eines land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens oder von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften innerhalb der Behal-
tensfrist führt nicht zur Nachversteue-
rung, wenn der Veräußerungserlös in 
begünstigtem Vermögen verbleibt. Da-
von ist auszugehen, wenn der Veräuße-
rungserlös innerhalb von sechs Monaten 
in entsprechendes Vermögen (ohne Ver-
waltungsvermögen) investiert wird. Er-
fasst werden die Anschaffung neuer Be-
triebe, Betriebsteile oder Anlagegüter 
und die Tilgung betrieblicher Schulden 
sowie die Erhöhung von Liquiditätsreser-
ven. 

Basiszins 

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
den für die Bewertung nicht notierter An-
teile an Kapitalgesellschaften und des 
Betriebsvermögens nötigen Basiszins für 
das vereinfachte Ertragswertverfahren 
bekannt gegeben. Der Basiszins leitet 
sich aus der langfristig erzielbaren Ren-
dite öffentlicher Anleihen ab. Die Deut-
sche Bundesbank hat hierfür auf den 
2.1.2009 anhand der Zinsstrukturdaten 
einen Wert von 3,61 % errechnet. 

Der Ertragswert ergibt sich aus der Mul-
tiplikation des nachhaltig erzielbaren 
Jahresertrags mit dem Kapitalisierungs-
faktor. Dieser ist der Kehrwert des Kapi-
talisierungszinssatzes, der sich aus Ba-
siszinssatz und Risikozuschlag ergibt. 
Unter Berücksichtigung des Risikozu-
schlags von 4,5 % ergibt sich also für 
2009 ein Kapitalisierungsfaktor von 
12,33. 
 

IMMOBILIEN 

Bewertung 

Zum Grundvermögen zählen u. a. 

- unbebaute und bebaute Grundstücke, 
die nicht zu einem Betriebs- oder 
land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen gehören, 

- Erbbaurechte, 

- Wohnungseigentum. 

Dieses Vermögen ist ab dem 1.1.2009 
für schenkung- und erbschaftsteuerliche 
Zwecke mit dem Verkehrswert zu bewer-
ten. Der Verkehrswert ist anhand von 
Vergleichswerten, dem Ertragswert oder 
dem Sachwert zu bemessen. 

Vergleichswert 

Der Vergleichswert ist grundsätzlich für 
Wohnungs- und Teileigentum sowie Ein- 
und Zweifamilienhäuser anzusetzen. 

Er ist aus Kaufpreisen für gleichartige 
Grundstücke abzuleiten. Grundlage sind 
vorrangig die von Gutachterausschüssen 
mitgeteilten Vergleichspreise.  

Ertragswert 
Der Ertragswert ist für Mietwohn- und 
Geschäftsgrundstücke sowie für ge-
mischt genutzte Grundstücke, für die ei-
ne übliche Miete ermittelbar ist, anzuset-
zen. 

Er ist ein Bodenwert und ein Gebäudeer-
tragswert zu ermitteln. 

Der Bodenwert ermittelt sich aus Boden-
richtwert und Grundstücksfläche. 

Für den Gebäudeertragswert wird die 
Jahres- oder übliche Miete angesetzt. 
Davon werden pauschalierte Bewirt-
schaftungskosten und ein pauschalierter 
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Bodenwertzins abgezogen. Auf das Er-
gebnis wird ein Vervielfältiger angewen-
det. 

Es ist mindestens der Bodenwert als 
Grundstückswert anzusetzen. 

Sachwert 

Der Sachwert ist insbesondere für 
Grundstücke ohne Vergleichswert, Ge-
schäftsgrundstücke ohne übliche Miete 
und sonstige bebaute Grundstücke zu 
ermitteln. 

Auch im Sachwertverfahren sind Boden- 
und Gebäudewert zunächst getrennt zu 
ermitteln. 

Für den Gebäudesachwert sind die Re-
gelherstellungskosten des Gebäudes he-
ranzuziehen. Die Regelherstellungskos-
ten werden nach marktüblichen gewöhn-
lichen Herstellungskosten und dem vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichten 
Baupreisindex ermittelt. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann die Regel-
herstellungskosten aktualisieren. Auf die 
Regelherstellungskosten ist ein Altersab-
schlag vorzunehmen. Der ermittelte vor-
läufige Sachwert ist mit Hilfe von Wert-
zahlen an die Lage auf dem Grund-
stücksmarkt anzupassen.  

In allen drei Fällen kann ein niedrigerer 
Wert nachgewiesen werden. 

Familienheim 

Das so genannte Familienheim ist ein im 
Inland, in der Europäischen Union (EU) 
oder dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR; Mitgliedstaaten der EU sowie Is-
land, Norwegen, Liechtenstein) gelege-
nes bebautes Grundstück mit einer vom 
Übertragenden selbst bewohnten Woh-
nung. 

Wie bisher kann das Familienheim steu-
erfrei unter Ehegatten verschenkt wer-
den. Zukünftig werden von dieser Regel 
auch Lebenspartner erfasst. Das Famili-
enheim muss im Zeitpunkt der Schen-
kung vom Schenker selbst bewohnt sein. 
Der Beschenkte kann es sofort weiter 
geben. 

Neu ist, dass das Familienheim auch 
steuerfrei an den Ehegatten oder Le-
benspartner vererbt werden kann. Der 
Erblasser muss in der Wohnung bis zu 

seinem Tod gewohnt haben oder aus 
zwingenden Gründen (wohl Pflegestu-
fe 3) daran gehindert gewesen sein. Der 
Erwerber muss die Wohnung sofort wie-
derum zu eigenen Wohnzwecken nutzen 
und zwar für zehn Jahre. Gibt der Erwer-
ber die Selbstnutzung früher als zehn 
Jahre nach dem Erbfall auf, entfällt 
rückwirkend die Steuerfreiheit. Auch hier 
gilt: Ist der Erwerber aus zwingenden 
Gründen (Tod oder Pflegestufe 3) an der 
Selbstnutzung gehindert, ist das un-
schädlich. 

Das Familienheim kann auch an Kinder 
oder Enkel, wenn deren Eltern verstor-
ben sind, steuerfrei vererbt werden. 
Dann darf die Wohnung aber nicht grö-
ßer als 200 m2 sein. Der darüber hinaus 
gehende Anteil muss versteuert werden. 
Auch die erbenden Kinder oder Enkel 
müssen die Wohnung grundsätzlich zehn 
Jahre lang selbst bewohnen. Das Famili-
enheim darf von Kindern oder Enkeln 
nicht an Dritte weiter übertragen wer-
den. 

Selbst bewohnen bedeutet, dass der Le-
bensmittelpunkt in der Wohnung liegt, 
so dass auch ein Zweitwohnsitz möglich 
ist. 

Die nach Aufgabe der Selbstnutzung frü-
her als zehn Jahre nach dem Erwerb fäl-
lige Steuer wird auf Antrag bis zu zehn 
Jahre gestundet, wenn der Erwerber die 
Steuer nur durch Veräußerung des Fami-
lienheims zahlen könnte. 

Zu Wohnzwecken vermietete Grundstü-
cke 

Zu Wohnzwecken vermietete Grundstü-
cke im Inland, in der Europäischen Union 
(EU) oder dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR; Mitgliedstaaten der 
EU sowie Island, Norwegen, Liechten-
stein) sind nur zu 90 % ihres Werts 
steuerpflichtig. 

Außerdem gibt es eine Stundungsmög-
lichkeit. Auf Antrag ist die auf zu Wohn-
zwecken vermieteten Grundstücke ent-
fallende Erbschaftsteuer bis zu zehn Jah-
re zu stunden. Voraussetzung ist, dass 
der Erwerber die Steuer nur durch Ver-
äußerung des Vermögens bezahlen 
könnte. Die Stundung erlischt, wenn das 
Grundstück weiter verschenkt wird. 
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ANDERES VERMÖGEN 

Bewertung noch nicht fälliger Lebensver-
sicherungen mit Rückkaufswert 

Bis zum 31.12.2008 wurden noch nicht 
fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- 
oder Rentenversicherungen mit zwei 
Dritteln der eingezahlten Prämien oder 
Kapitalbeiträge bewertet. Ab dem 
1.1.2009 ist dafür der Rückkaufswert 
anzusetzen. Rückkaufswert ist der Be-
trag, den das Versicherungsunterneh-
men dem Versicherungsnehmer im Falle 
der vorzeitigen Aufhebung des Vertrags-
verhältnisses zu erstatten hat. Dieser 
wird in den meisten Fällen höher sein als 
der Zwei-Drittel-Wert. 

Keine vorläufige Erbschaftsteuer-
festsetzung mehr 

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
bekannt gegeben, dass wegen der am 
1.1.2009 in Kraft getretenen Reform des 
Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
die entsprechenden Erlasse zur vorläufi-
gen Festsetzung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben werden. Die vorläufigen 
Steuerfestsetzungen müssen nur dann 
für endgültig erklärt werden, wenn der 
Steuerpflichtige dies beantragt oder 
wenn die Steuerfestsetzung aufzuheben 
oder zu ändern ist. 

Bessere Berücksichtigung von Pfle-
geleistungen 

Personen, die den Erblasser unentgeltlich 
oder gegen unzureichendes Entgelt ge-
pflegt oder Unterhalt gewährt haben, 
können zukünftig 20.000 € steuerfrei er-
ben, wenn das Vererbte als angemesse-
nes Entgelt anzusehen ist. Die Begren-
zung ist nach Ansicht des Gesetzgebers 
notwendig, um Missbräuche auszuschlie-
ßen, insbesondere weil die Pflege- oder 
Unterhaltsleistungen nur bedingt nach-
prüfbar sind. 

Belastung durch Nießbrauch ab 2009 
abzugsfähig 

Bis zum 31.12.2008 galt, dass Vermö-
gen, dessen Nutzungen dem Schenker 
zustanden oder das mit einer Renten-
verpflichtung oder mit einem Nießbrauch 

belastet war, ohne Berücksichtigung die-
ser Belastungen besteuert wurde. Die 
Steuer, die auf den Kapitalwert dieser 
Belastungen entfiel, konnte nur bis zu 
deren Erlöschen oder der Veräußerung 
des belasteten Vermögens zinslos ge-
stundet werden. Diese Vorschrift ist ab 
2009 aufgehoben, so dass zukünftig der 
Kapitalwert von Nießbrauchs- oder Ren-
tenverpflichtungen wertmindernd be-
rücksichtigt wird. 

Zeitliche Anwendung der Neurege-
lungen 

Grundsätzlich gelten die neuen Regeln 
für alle Erb- und Schenkungsfälle nach 
dem 31.12.2008. 

Ein Erbe kann aber bis zur Unanfecht-
barkeit der Steuerfestsetzung beantra-
gen, dass die neuen Erbschaftsteuerre-
geln, mit Ausnahme der persönlichen 
Freibeträge, auf Erbfälle zwischen dem 
1.1.2007 und dem 31.12.2008 anzu-
wenden sind. Der Antrag kann bis zum 
30.6.2009 gestellt werden. In diesem 
Fall kann die Steuerfestsetzung entspre-
chend geändert werden. Diese Über-
gangsregel tritt am 1.7.2009 außer 
Kraft. 

 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Bei den hier gegebenen Darstellungen handelt 
es sich um allgemeine Hinweise, für die wir 
keine Haftung übernehmen können. Auf 
Wunsch erteilen wir gerne eine konkrete Aus-
kunft. Rechtsberatung ist nicht möglich. 
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